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Bundesbeschluss Entwurf 
über die Volksinitiative «Schutz vor Rasern» 

vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 15. Juni 2011 eingereichten Volksinitiative 
«Schutz vor Rasern»2, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 9. Mai 20123, 

beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 15. Juni 2011 «Schutz vor Rasern» ist gültig und wird 
Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 123c (neu)  Schutz vor Raserinnen und Rasern 
1 Wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko 
eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch 
besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges 
Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen, 
wird als Raserin oder Raser mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft. 
In jedem Fall gilt als besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit die Überschreitung um mindestens 40 km/h bei 30 km/h zulässiger Höchst-
geschwindigkeit, um mindestens 50 km/h innerorts, um mindestens 60 km/h ausser-
orts und um mindestens 80 km/h auf Autobahnen. 
2 Verursacht die Raserin oder der Raser den Tod oder die schwere Körperverletzung 
anderer Menschen, so wird sie oder er entsprechend höher bestraft. 
3 Fahrzeuge von Raserinnen und Rasern werden eingezogen. Der Erlös aus der 
Verwertung des Fahrzeugs fällt an den Staat und dient insbesondere der Unterstüt-
zung von Verkehrsopfern. Vorbehalten bleiben schutzwürdige Interessen Dritter. 
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4 Die Führerausweise von Raserinnen und Rasern werden entzogen: 

a. bei Ersttaten: für mindestens 2 Jahre; 

b. bei Wiederholungstaten: für immer; das Gesetz kann vorsehen, dass der 
Ausweis ausnahmsweise wieder erteilt werden kann, jedoch frühestens nach 
10 Jahren. 

5 Wurde einer Raserin oder einem Raser der Führerausweis entzogen, so kann der 
Ausweis erst nach positiver verkehrspsychologischer Beurteilung wieder erteilt 
werden. Das Gesetz kann für die Wiedererteilung weitere Voraussetzungen vorsehen 
oder bestimmen, dass die Wiedererteilung mit Auflagen verbunden wird. 
6 Besteht der dringende Verdacht, dass ein Raserdelikt begangen wurde, so wird der 
Führerausweis vorsorglich bis zum rechtskräftigen Entscheid entzogen. 

Art. 2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 


